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    Amtsblatt 
     für die Wallfahrtsstadt Werl  

  

              Amtliches Veröffentlichungsorgan der Wallfahrtsstad t Werl  
 

8. Jahrgang 22. September 2016 Nr. 8 
 
Lfd. Nr.  Inhaltsübersicht                Seite 
 
1 1. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung  1 
 der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Werl vom 16.09.2016 
 
  Öffentliche Bekanntmachungen zur Bauleitplanung der Wallfahrtsstadt Werl: 
2  - Bebauungsplan Nr. 12 "Scheidinger Straße/Bergstraßer Weg", 4.Änderung  2 
3  - Bebauungsplan Nr. 120 "Gewerbegebiet Oberer Hellweg"    3 
 
 

Lfd. Nr. 1 
 

1. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über  die Aufrechterhaltung der öffentlichen  
Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Werl vom 1 6.09.2016 

 
Präambel: 
Aufgrund der §§ 27 Abs. 1, Abs. 4 Satz 1; 31 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - 
Ordnungsbehördengesetz (OBG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 528 / SGV. 
NRW 2060), in der zurzeit gültigen Fassung wird von der Wallfahrtsstadt Werl als örtlicher Ordnungsbehörde gemäß 
Beschluss des Rates der Wallfahrtsstadt Werl vom 15.09.2016 für das Gebiet der Wallfahrtsstadt Werl folgende Ver-
ordnung erlassen: 
 

Artikel 1 
 
§ 5 wird wie folgt ergänzt: 
 
(5) Katzenhalter/innen, die ihren Katzen Zugang ins Freie gewähren, haben diese vorher tierärztlich kastrieren und 
mittels Tätowierung oder Mikrochip kennzeichnen zu lassen. Als Katzenhalter/innen im vorstehenden Sinne gilt auch, 
wer freilaufenden Katzen regelmäßig Futter zur Verfügung stellt. 
 
(6) Für die Zucht von Rassekatzen können auf Antrag Ausnahmen von der Kastrationspflicht zugelassen werden, so-
fern eine Kontrolle und Versorgung der Nachzucht gewährleistet ist. Im Übrigen bleibt § 15 unberührt. 
 
§ 15 (1) wird wie folgt ergänzt: 
 
Nr. 14 die Bestimmungen hinsichtlich Kennzeichnung und Kastration von Katzen gemäß § 5 (6) der Verordnung 
 

Artikel 2 
 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewie-
sen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Werl vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit verkündet. 
 
Werl, den 16.09.2016, Wallfahrtsstadt Werl als örtliche Ordnungsbehörde, gez. Grossmann, Bürgermeister 
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Lfd. Nr. 2 

 
Öffentliche Bekanntmachung zur Bauleitplanung der W allfahrtsstadt Werl 

 
- Bebauungsplan Nr. 12 "Scheidinger Straße/Bergstraße r Weg", 4.Änderung 
 
Schlussbekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung; die Abgrenzung des Geltungsbereichs ist aus dem 
nachstehend abgedruckten Lageplan zu ersehen. 
 
Den Bebauungsplan Nr. 12“ Scheidinger Straße/Bergstraßer Weg“, 4. Änderung gem. § 13 a BauGB (Bebauungspläne 
der Innenentwicklung/beschleunigtes Verfahren) hat der Rat der Wallfahrtsstadt Werl in seiner Sitzung am 15.09.2016 
gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 12“ Scheidinger Straße/Bergstraßer Weg“, 4. Änderung 
wird gem. § 10 Abs. 3 BauGB hiermit öffentlich bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
Nr. 12“ Scheidinger Straße/Bergstraßer Weg“, 4. Änderung in Kraft. Mit Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 12“ 
Scheidinger Straße/Bergstraßer Weg“, 4. Änderung treten die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 12“ Scheidinger 
Straße/Bergstraßer Weg“, die vom Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 12“ Scheidinger Straße/Bergstraßer 
Weg“, 4. Änderung überlagert sind, außer Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 12“ Scheidinger Straße/Bergstraßer Weg“, 4. Änderung einschließlich der Begründung wird 
vom Tage der Bekanntmachung ab im Rathaus der Wallfahrtsstadt Werl in der Abt. Stadtplanung, Straßen und Um-
welt, Hedwig-Dransfeld-Str. 23, 59457 Werl, während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr und 
Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr) zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten; über die Inhalte wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt. Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 BauGB unbeachtlich werden: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften, 
 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Wallfahrtsstadt Werl unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Vorstehender Satz gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche wegen Planungsschäden in Folge der Aufstellung dieser Satzung wird hingewiesen. Die 
Leistung der Entschädigung ist schriftlich bei der Wallfahrtsstadt Werl zu beantragen. Ein Entschädigungsanspruch 
erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die planungsbedingten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, geltend gemacht wird. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen der o.g. Satzung gem. § 7 GO NW nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b. die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-

fentlich bekannt gemacht worden,  
c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Wallfahrtsstadt Werl vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 12 "  Scheidinger Straße/Bergstraßer Weg ", 4.Änderung 

 
 
Werl, den 19.09.2016, gez. Grossmann, Bürgermeister 
 
 

Lfd. Nr. 3 
 

Öffentliche Bekanntmachung zur Bauleitplanung der W allfahrtsstadt Werl 
 

- Bebauungsplan Nr. 120 "Gewerbegebiet Oberer Hellw eg" 
 
Schlussbekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung; die Abgrenzung des Geltungsbereichs ist aus dem 
nachstehend abgedruckten Lageplan zu ersehen. 
 
Den Bebauungsplan Nr. 120 "Gewerbegebiet Oberer Hellweg" gem. § 2 (1) BauGB hat der Rat der Wallfahrtsstadt 
Werl in seiner Sitzung am 15.09.2016 gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 120 "Gewerbegebiet Oberer Hellweg" wird gem. § 10 
Abs. 3 BauGB hiermit öffentlich bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 120 "Ge-
werbegebiet Oberer Hellweg" in Kraft.  
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Der Bebauungsplan Nr. 120 "Gewerbegebiet Oberer Hellweg" einschließlich der Begründung wird vom Tage der Be-
kanntmachung ab im Rathaus der Wallfahrtsstadt Werl in der Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt, Hedwig-
Dransfeld-Str. 23, 59457 Werl, während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr und Donnerstag 
14:00 – 18:00 Uhr) zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten; über die Inhalte wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 BauGB unbeachtlich werden: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften, 
 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Wallfahrtsstadt Werl unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Vorstehender Satz gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche wegen Planungsschäden in Folge der Aufstellung dieser Satzung wird hingewiesen. Die 
Leistung der Entschädigung ist schriftlich bei der Wallfahrtsstadt Werl zu beantragen. Ein Entschädigungsanspruch 
erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die planungsbedingten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, geltend gemacht wird. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen der o.g. Satzung gem. § 7 GO NW nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b. die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-

fentlich bekannt gemacht worden,  
c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Wallfahrtsstadt Werl vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 120 „Gewerb egebiet Oberer Hellweg“ 

 
 
Werl, den 19.09.2016, gez. Grossmann, Bürgermeister 
 


